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Beschluss Wirtschaftsplan 2026 

 

Der Zweckverband ist gemäß § 14 EigV verpflichtet einen Wirtschaftsplan vor Beginn eines jeden Wirt-

schaftsjahres aufzustellen und zu beschließen. Dieser ist der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde 

vorzulegen.  

In Anlage 1 ist der Wirtschaftsplan 2026 beigefügt.  

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Bioabfallverwertung Schwanebeck be-

schließt in Ihrer Sitzung am 13. November 2025 den Wirtschaftsplan 2026. 

 

 

Schwanebeck, den  
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